
14 SOZIAL wirtschaft 2/2014

TITEL 

Soziale Unternehmen

Auf den Nutzer kommt es an

Von Christian Dopheide
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Die oft wirtschaftspolitisch motivierten Vorschläge 
der Europäischen Union werden von Verbänden 
und Unternehmen der Freien Wohlfahrtspflege 
in Deutschland oft als Gefährdung ihrer Arbeit 
wahrgenommen. Doch insbesondere die neue Brüsseler 
Initiavie für soziales Unternehmertum könnte die 
Rolle des Nutzers in seiner Kundenrolle stärken.

Die »Social Business Initiative« (SBI) ist 
eine Initiative der EU-Kommission zur 
Förderung des »sozialen Unternehmer­
tums«. Federführend vom Binnenmarkt-
Kommissar Barnier bearbeitet, ist sie 
keine sozialpolitische, sondern eine wirt­
schaftspolitische Veranstaltung.

Ziel ist es, den Zugang sozialer Un­
ternehmen zu Finanzierungen zu verbes­
sern, ihre Sichtbarkeit zu stärken sowie 
den Rechtsrahmen, in dem sich soziale 
Unternehmen bewegen, bedarfsgerecht 
weiter zu entwickeln. Die zugrundelie­
gende Mitteilung der EU-Kommission 
vom 25. November 2011 (1) ist in engem 
Zusammenhang zu sehen mit ihrer am 
gleichen Tage verabschiedeten Mitteilung 
zur »Corporate Social Responsibility« 
(2). Drei wesentliche Motive stehen hin­
ter dem Bemühen, durch beide Mitteilun­
gen soziales Unternehmertum in Europa 
zu fördern:

■■ Stärkung der europäischen Idee einer 
sozialen Marktwirtschaft (3)

■■ Stärkung eines zukunftsträchtigen 
und zugleich exportresistenten Wirt­
schaftszweiges (4)

■■ Entlastung der öffentlichen Hand 
durch Maßnahmen der Privatisierung 
und der Förderung des Wettbewerbs

Vor dem Hintergrund der Verhältnisse in 
Deutschland ist die sehr weit gefasste De­
finition des sozialen Unternehmertums 
zu beachten. (5) Sie schließt gemeinnüt­
zige soziale Dienstleistungsunternehmen 

explizit ein, welche nirgendwo sonst in 
Europa eine solche Bedeutung haben wie 
in Deutschland.

Erstaunlicherweise ist aber gerade 
hierzulande die Wahrnehmung stark 
fokussiert auf den zweiten Typ, den des 
innovativen »Startups« mit dezidiert so­
zialer Zielsetzung. Gemeinnützige sozia­
le Dienstleister, wie sie in den klassischen 
Wohlfahrtsverbänden organisiert sind, 
verorten sich stattdessen meist, unter 
Rückgriff auf das in der katholischen 
Soziallehre verankerte Prinzip der Sub­
sidiarität, in einem virtuellen Raum zwi­
schen Staat und Markt.

Dieses topografische Verständnis 
des Marktes konfligiert jedoch mit dem 
funktionalen Unternehmensbegriff der 
ständigen Rechtsprechung des Euro­
päischen Gerichtshofes, für den »jede 
eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende 
Einheit, unbeschadet ihrer Rechtsform«, 
ein Unternehmen darstellt. (6) Nur die 
»einseitige Gewährung« ist nach diesem 
Verständnis keine wirtschaftliche Tätig­
keit: das hoheitliche Handeln des Staates 
sowie das philanthropische Handeln der 
Zivilgesellschaft. Ob also von einem Un­
ternehmen zu sprechen sei, ergibt sich aus 
dem, was geschieht und nicht aus dem 
Ort, wo es geschieht.

Organisationen der privaten Fürsorge 
haben in Deutschland schon immer als 
»soziale Unternehmen« agiert – meist, 
ohne sich dessen heute noch bewusst zu 
sein. »Einseitige Gewährung« geschah 
durch die hinter der jeweiligen Orga­
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nisation stehenden zivilgesellschaftli­
chen Akteure und Obrigkeiten: Mäze­
ne, Vereine, Kirchengemeinden sowie 
Königs- und Fürstenhäuser. Die soziale 
Organisation selbst aber trat seit jeher 
in den unternehmerischen Leistungs­
tausch: mit ihren Mitarbeitenden, mit 
den Nutzern ihrer Leistung sowie mit 
ihren Förderern – letztere in der Rolle 
des »Kostenträgers«, welche im Zuge 
der bismarckschen Reformen mehr und 
mehr vom Staat und von staatlich ge­
ordneten Versicherungssystemen über­
nommen wurde.

Viele europäische Staaten weisen eine 
vergleichbare Geschichte des sozialen 
Unternehmertums auf. In der Regel kam 
es dort jedoch zur weitgehenden Inte­
gration der privaten in die öffentliche 
Fürsorge – mit anderen Worten: zu ihrer 
Verstaatlichung. Aus Gründen der histo­
rischen Erfahrung und unter Rückgriff 
auf Modelle der Weimarer Reichsver­
fassung entwickelte sich in Deutschland 
stattdessen das im europäischen Hori­
zont durchaus ungewohnte institutionel­
le Zusammenspiel von öffentlicher und 
privater Fürsorge im »sozialrechtlichen 
Dreiecksverhältnis«, welches dem sozi­
alen Unternehmertum der Freien Wohl­
fahrt im Nachkriegsdeutschland einen 
Rechtsrahmen verlieh.

Hier wirkt eine Grundkonstante der 
deutschen Verfassung: ihre fördernde 
Neutralität gegenüber den im Gemein­
wesen aktiven Religions- und Weltan­
schauungsgemeinschaften, welche sich 
insbesondere im geltenden Staatskir­
chenrecht auswirkt. Der blinde Fleck, 
welcher dazu führt, dass sich dieses 
soziale Unternehmertum oft gar nicht 
als ein solches begreift, rührt aus dem 
noch nicht zureichend adaptierten funk­
tionalen Unternehmensbegriff, wie er 
für die Ausgestaltung des europäischen 
Binnenmarktes allerdings konstitutiv ist.

Im Ergebnis erscheint die »Social 
Business Initiative« der EU-Kommission 
im deutschen Kontext als etwas »Exoti­
sches« von eher marginaler Bedeutung. 
Man denkt vornehmlich an Förderpro­
gramme für kleine Neugründungen mit 
originellen Nischenlösungen. Solche gibt 
es auch, und zwar in vorbildlicher Wei­
se, sowohl innerhalb als auch außerhalb 
der gewachsenen Strukturen der Freien 
Wohlfahrt.

Dabei ist hierzulande weniger die 
Kapitalbeschaffung als solche, sondern 
vielmehr die teils überbordende Komple­

xität der sozialrechtlichen Verhältnisse 
das eigentliche Problem für »Startups«. 
Für tragfähige Geschäftsmodelle steht in 
Deutschland eine Zahl sozialwirtschaft­
lich erfahrener Banken bereits zur Ver­
fügung. (7) Angesichts der recht hohen 
Dichte sozialrechtlicher Ansprüche steht 
zudem für viele Geschäftsideen auch eine 
Refinanzierungsperspektive durchaus 
im Raum. (8) Es ist deshalb nicht zu er­
warten, dass die »Social Business Initia­
tive« der EU-Kommission im nationalen 
Kontext eine allzu dramatische Wirkung 
entfaltet.

Das eigentliche Thema jedoch, wel­
ches durch die Initiative aus Brüssel 
an Bedeutung gewinnen könnte, wird 
zurzeit weder im nationalen noch im 

europäischen Kontext ausreichend dis­
kutiert. Im europäischen Kontext nicht, 
weil für viele Mitgliedsländer die (Re-) 
Privatisierung der öffentlichen Fürsorge 
als eine Neuerung erscheint. Im natio­
nalen Kontext nicht, weil die einen den 
Markt als solchen für das Übel halten 
(9), während ihn die anderen instru­
mentalisieren, um Preise zu drücken 
– mit dem Ergebnis, dass die erzielte 
Qualität, sowohl im Blick auf die noch 
darstellbare Leistung, als auch mit Blick 
auf die noch organisierbaren Arbeits­
bedingungen, am tatsächlichen Bedarf 
vorbeigeht.

Erforderlich sind stattdessen Markt­
regeln und Distributionsmechanismen, 
welche den Nutzern, statt der finanzie­
renden Behörde, die Kundenrolle zuwei­
sen, indem sie ihnen die zur Deckung 
des Bedarfs erforderliche Kaufkraft zu­
ordnen. Nach der Ordnungslogik des 
Marktes ist »Qualität« keine absolute, 
gar messbare Größe. Sie ist vielmehr die 
erwartungsgerechte Stiftung von Kun­
dennutzen. Der Kunde sucht, gemäß 
seiner individuellen Erwartung, entwe­
der nach einem qualitätsgerechten Preis 
oder nach einer preiswerten Qualität. 
Kundenorientierte Qualität setzt deshalb 
Wahlmöglichkeiten voraus.

Das in Deutschland etablierte »sozi­
alrechtliche Dreiecksverhältnis« kann 
anforderungsgerecht gestaltet werden, 

obwohl es historisch anders begründet 
war. Formen der personengebundenen 
Budgetierung sozialer Leistungen kön­
nen es auch. Die öffentliche Ausschrei­
bung sozialer Dienstleistungen jedoch, 
obwohl sie der Marktlogik zu entspre­
chen scheint, führt zu Marktversagen, 
weil sie dem Nutzer die Kundenrolle 
versagt. Stattdessen gerät er in die Rolle 
des vom Kunden beigestellten Produkts. 
Eine Rolle, gegen die sich die Bürger Eu­
ropas, auch in ihrer Angewiesenheit auf 
Leistungen der Gemeinschaft, nachhaltig 
wehren sollten.

Wo es wiederum gelingt, etwa durch 
beherztes soziales Unternehmertum, den 
Kunden einer sozialen Dienstleistung in 
die Rolle eines Lieferanten gegenüber 

Dritten zu versetzen, tritt ein zweifach 
erfreulicher Effekt ein. Die Betroffenen 
verfügen über Kaufkraft und bedürfen 
zugleich bestimmter sozialer Dienst­
leistungen nicht mehr. Wegen dieses 
Doppeleffektes sind alle Unternehmen, 
welche darauf abzielen, randständige 
Zielgruppen des Arbeitsmarktes, durch 
die Distribution marktfähiger Produkte 
und Dienstleistungen, in die volkswirt­
schaftlichen Leistungskreisläufe zu in­
kludieren, unbedingt förderungswürdig.

Dass sich den genannten Zielgrup­
pen eine Lieferantenrolle sehr häufig 
gerade im Bereich der personennahen 
und damit oft der sozialen Dienstleis­
tung bietet, spricht noch einmal für eine 
gezielte und offensive Entwicklung die­
ses volkswirtschaftlichen Sektors. Und 
zwar unter Inkaufnahme eines Lohn- 
und deshalb Preisniveaus, aus dem sich 
eine angemessene, von Staatsleistungen 
unabhängige Existenz dann auch finan­
zieren lässt.

Anmerkungen

(1)	 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss 
der Regionen. Initiative für soziales 
Unternehmertum. Schaffung eines 
»Ökosystems« zur Förderung der 

»Der Nutzer, nicht die finanzierende 
Behörde, ist unser Kunde«
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Sozialunternehmen als Schlüsse­
lakteure der Sozialwirtschaft und 
der sozialen Innovation. Verfügbar 
unter http://eur-lex.europa.eu/Le­
xUriServ/LexUriServ.do?uri=COM
:2011:0682:FIN:DE:PDF.

(2)	 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss 
der Regionen. Eine neue EU-Strate­
gie (2011-14) für die soziale Verant­
wortung der Unternehmen (CSR). 
Verfügbar unter http://eur-lex.euro­
pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=COM:2011:0681:FIN:DE:PDF.

(3)»Die Wirtschaftskrise und ihre sozi­
alen Folgen haben das Vertrauen 
in die Wirtschaft bis zu einem ge­
wissen Grad erschüttert. Dadurch 
wurde die Öffentlichkeit für die 
Leistungen der Unternehmen auf 
sozialem und ethischem Gebiet sen­
sibilisiert. Die Kommission erneuert 
ihre Anstrengungen zur CSR-För­
derung jetzt, um auf mittlere und 
lang Sicht günstige Bedingungen 
für nachhaltiges Wachstum, ver­
antwortungsvolles unternehmeri­
sches Verhalten und die Entstehung 
dauerhafter Arbeitsplätze zu schaf­
fen.« CSR-Mitteilung, S. 5. »Es gilt, 
den wachsenden Forderungen der 
europäischen Bürger Rechnung zu 
tragen, damit ihre Arbeitswelt und 
ihr Konsum-, Spar- und Investiti­
onsverhalten stärker von Ethik und 
Sozialbewusstsein geprägt werden.« 
SBI-Mitteilung, S. 2.

(4)»Die öffentliche Konsultation über 
die Binnenmarktakt hat ein starkes 
Interesse an der Fähigkeit der Sozi­
alunternehmen und der Sozialwirt­
schaft … aufgezeigt, den derzeitigen 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
und … umweltpolitischen Heraus­
forderungen u. a. durch die Schaf­
fung dauerhafter und schwer zu 
verlegender Arbeitsplätze … zu 
begegnen.« SBI-Mitteilung, S. 2.

(5)	 Unter »sozialen Unternehmen« ver­
steht die Kommission Unterneh­
men, »für die das soziale oder ge­
sellschaftliche gemeinnützige Ziel 
Sinn und Zweck ihrer Geschäfts­
tätigkeit darstellt, was sich oft in 
einem hohen Maße an sozialer 
Innovation äußert, deren Gewin­
ne größtenteils wieder investiert 
werden, um dieses soziale Ziel zu 

erreichen und deren Organisations­
struktur oder Eigentumsverhältnis­
se dieses Ziel widerspiegeln, da sie 
auf Prinzipien der Mitbestimmung 
oder Mitarbeiterbeteiligung basie­
ren oder auf soziale Gerechtigkeit 
ausgerichtet sind. Dazu gehören 
somit vor allem Unternehmen, die 
Sozialdienstleistungen erbringen 
und/oder Güter und Dienstleistun­
gen für besonders schutzbedürftige 
Bevölkerungsgruppen anbieten … 
und/oder Unternehmen, die bei der 
Produktion von Waren bzw. der 
Erbringung von Dienstleistungen 
ein soziales Ziel anstreben …, deren 
Tätigkeit jedoch auch nicht sozial 
ausgerichtete Güter und Dienst­
leistungen umfassen kann.« SBI-
Mitteilung, S. 2 f.

(6)	 Urteil des Gerichtshofes (sechste 
Kammer) vom 23. April 1991. – 
Klaus Hoefner und Fritz Elser ge­
gen Macroton GmbH. Verfügbar 
unter http://eur-lex.europa.eu/Le­
xUriServ/LexUriServ.do?uri=CEL
EX:61990CJ0041:DE:HTML.

(7)	 Vielleicht bedarf es, angesichts der 
recht großen Zahl etablierter und 
bewährter Geschäftspartner, seitens 
der sozialwirtschaftlich orientierten 
Banken ein wenig mehr Sensibili­
tät und auch Risikobereitschaft im 
Blick auf sogenannte »Startups«. 
Ganz sicher aber braucht es in 
Deutschland – –im Unterschied 
zu vielen Ländern Europas – keine 
grundlegend neue und zusätzliche 
Struktur.

(8)	 Vier von fünf »Ashoka-Fellows« 
des Jahres 2011 refinanzieren sich 
aus Regelleistungen des deutschen 
Sozialsystems. Dies bedeutet nichts 
Negatives bezüglich der Innovati­
onskraft dieser Unternehmen, wohl 
aber einiges Positive bezüglich der 
Innovationsfreundlichkeit des deut­
schen Sozialsystems.

(9)	 In Wahrheit verwechseln sie die Öff­
nung eines Marktes, auf dem sie sich 
wie eine Zunft bewegen, mit seiner 
Errichtung.� n
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